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Zur eidgendssischen Volksinitiative «Recht auf Leben»

«Unklar, unehrlich und inhuman»

Zu dieser reaktionaren Volksinitiative
haben wir schon frih im «Freidenker»
Stellung genommen (Nr.11/1980,
Nr.12/1980, Nr.2/1981, Nr. 3/1981
und Nr.11/1981). In seinem kurzlich
erschienenen Buch «Die Heiligen K-
he und ihre Hirten» befasst sich nun
auch der Basler Philosoph Dr. HANS
SANER mit diesem Thema. Mit der
freundlichen Erlaubnis des Verfassers
geben wir nachstehend das bezlgli-
che, sehr lesenswerte Kapitel wie-
der.

Die Redaktion

Unklar, unehrlich
und inhuman

Ich bin gegen die Volksinitiative
«Recht auf Leben», weil sie mit lauter
unklaren Séitzen Klarheit vortauscht
und weil sie die eigentlichen Ziele, um
die es ihr geht, nicht nennt: ndmlich
die Liberalisierung des Schwanger-
schaftsabbruchs einerseits und das
Recht auf einen Tod in Wiirde andrer-
seits zu verhindern. Unter dem noblen
Vorwand Leben zu schiitzen, verewigt
sie ein Stick Unfreiheit der Frau
undverlangert die schweren und viel-
leicht sinnlosen Leiden des Moribun-
den. Sie ist im Wortlaut unklar, im
Verbergen der konkreten Absicht un-
ehrlich und in der moglichen Wir-
kung inhuman.

Vorerst zur Unklarheit der Satze:

Der erste Satz postuliert «das Recht
auf Leben». Was aber soll unter «Le-
ben» verstanden werden? Das nackte
biologische Dasein oder eine be-
stimmte Qualitat von Leben? Leben
des Menschen ist jedenfalls nicht
durch biologische Lebensprozesse
allein definierbar. Wir kénnen heute
solche Prozesse beim Menschen mit
Hilfe von Apparaturen aufrecht erhal-
ten, ohne dass dieses biologische
Leben noch irgendwelche Qualitaten
von menschlichem Dasein hat. Die
Undifferenziertheit der Aussage wird

notwendigerweise _Rechtsunsicher-
heit schaffen. Die Arzte auf den In-
tensiv-Stationen kdnnen davon ein
Lied singen.

Weiter fordert der erste Satz «das
Recht auf koérperliche und geistige
Unversehrtheit». Aber kann es ein sol-
ches Recht iberhaupt geben? Was ist
denn mit den Menschen, die als De-
bile oderals Krippel geboren werden,
was mitchronisch und unheilbar Kran-
ken? Es gibt Schicksale, angesichts
deren dieses Recht ein hohles Wort
ist. In keinem Fall hohl aber ist ein
umfassendes Recht auf Pflege und
Fiarsorge, und notwendig ware auch
ein Recht, dass kein Mensch durch
andere Menschen oder durch die
Organisation der Gesellschaft kérper-
lich oder geistig krank gemacht wer-
den darf, sofern dies verhinderbar ist.
In diesem Zusammenhang wére z.B.
ein Recht auf humane Arbeit sinnvoll,
das allen garantiert, nicht durch Arbeit
krank gemacht zu werden. Galte es,
so wirde ein Teil unserer Guter-
Produktion und der Dienstleistung
zusammenbrechen. Ich flrchte, dass
die Initianten ein solches Recht gar
nicht méchten, sondern ein abstrak-
tes und letztlich prahlerisches Recht
postulieren, das in Wahrheit eine
Grundsituation unseres Lebens ver-
kennt und verharmlost.

«Das Leben des Menschen beginnt»,
so behauptet der zweite Satz, «mit
dessen Zeugung und endet mit sei-
nem natirlichen Tod». Nun wissen die
Initianten so gut wie ich, dass der
erste Teil dieser Aussage wissen-
schaftlich umstritten ist. Es gibt For-
scher, die den Beginn des spezifisch
humanen Lebens mit der Ausbildung
der Grosshirnrinde ansetzen, andere,
die den Beginn in der Nidation, in der
Einnistung des befruchteten Eis, se-
hen,und noch andere, die kategorisch
bestreiten, dass der Beginn Uber-
haupt festgelegt werden kann; denn
das Eiund die Spermien leben jaauch
schon undsind organische Teile eines

Organismus. Was erlaubt also den In-
itianten so kategorisch zu sprechen,
wo nachweislich eine grosse Unsi-
cherheit vorliegt? Vermutlich ver-
wechseln sie etwas. Mit der Zeugung
beginnt nicht Leben, sondern bereits
vorhandenes Leben bekommt durch
die Zellvereinigung eine neue Merk-
mal-Struktur. In ihr wird ein Anfang auf
ein neues Lebewesen hin gesetzt,
aber aufgrund von bereits vorhande-
nem Leben.

Ist dieser Anfang bereits ein Mensch?
Die Entstehung eines Hauses beginnt
mit einem Plan, dann mit der Aushe-
bung und der Fundamentierung. Ist
der Plan darum das Haus? Oder der
Aushub oder das Fundament? Das
Leben eines neuen Lebewesens be-
ginnt mit einer neuen Merkmal-Struk-
tur aus bereits vorhandenem Leben,
dann mit der ersten Zellteilung, dann
mit einem Zellkomplex. Ist diese
Merkmal-Struktur, der Zweizeller oder
der Zellkomplex darum schon ein
Mensch? Wer das behauptet, negiert
die Realitat der Entwicklung in der
Ontogenese oder tut so, als ob diese
Entwicklung qualitativ nichts Neues
erbrachte. Er kénnte ebensogut be-
haupten, eine Raupe sei ein Schmet-
terling oder ein Spréssling ein Baum.
Die Anlage zu einem Menschen wird
mit dem Menschen identifiziert, die
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Mdglichkeit mit der Wirklichkeit
gleichgesetzt. Erstaunlich daran ist
die Sicherheit des Dogmatischen. Sie
hat die ganze Wahrheit und braucht
sich deshalb um die Wirklichkeit und
um den jeweiligen Stand der Entwick-
lung nicht mehr zu kimmern.
Ebenso ist die Deklaration, dass «das
Leben des Menschen» mit seinem
«natlrlichen Tod» endet, ein barer
Unsinn. Kann denn das Leben nicht
auch durch einen unnattrlichen Tod
enden? Wabhr ist nur: Das Leben des
Menschen endet mit seinem Tod. Wel-
cherTod aberistim Zeitalter der hoch-
technisierten Medizin noch «natir-
lich»? Heute wird in praktisch alle
Sterbevorgadnge eingegriffen. Was
heisst also hier «natirlich»? Ist «natr-
lich» der Gegenbegriff von «gewalt-
sam» oder von «kiinstlich beschleu-
nigt»? Ist dann der klnstlich verlang-
samte Tod natrlich und der kinstlich
beschleunigte unnattrlich? Dieser
Satz ist entweder unwahr (weil Leben
auch unnatirlich enden kann) oder
unklar (weil der Sinn von «natdrlich» in
der Schwebe bleibt) oder einfach eine
Bemantelung flir ganz bestimmte
Zwecke.

Das dritte Alinea nennt vorerst die
Bedingungen, unter denen das ge-
setzte Recht auf keinen Fall «beein-
trachtigt» werden darf, namlich in
keinem Fall «mit Ricksicht auf weni-
ger hohe Rechtsgliter». Wo aber gibt
es den verbindlichen Rechtsguter-
Katalog? Ist Freiheit ein hoheres
Rechtsgut als Leben oder Leben ein
héheres Rechtsgut als Freiheit? Un-
sere Kultur der Neuzeit hat eher der
Freiheit den Vorrang gegeben. Die
offene Frage wird mit Schweigen
Ubergangen. Im Hintergrund steckt
aber mit Sicherheit die Vorstellung,
dass Leben, und zwar als rein biologi-
sches Leben des Menschen, das
héchste Rechtsgut ist. Die Banalitat
lasst griissen. Der Zweck aber ist in
Sicht: «Das Recht auf Leben» darf nur
«beeintrachtigt» werden im Namen
der Erhaltung von anderem Leben,
und sonst in keinem Fall.
Schliesslich wird die Bedingung ge-
nannt, unter der die erlaubte Beein-
trachtigung erfolgen darf, namlich
«nur auf rechtsstaatlichem Wegen».
Welches dieser Weg ist, wird aber-
mals verschwiegen. Die Katze wird,
wie in der ganzen Initiative, im Sack
verkauft.

Hinter diesem Sammelsurium von
Unklarheiten und Behauptungen wird
ein héchst konservatives Projekt ver-
steckt, das man konkret so umschrei-
ben darf: :

Der Schwangerschaftsabbruch (= Be-
eintrachtigung des Rechts auf Leben)
soll fir die ganze Zeit der Schwanger-
schaft (= das Leben des Menschen
beginnt mit der Zeugung) nur bei me-
dizinischer Indikation (= mit Rick-
sicht auf gleich hohe oder héhere
Rechtsguter) und unter der Obhut
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staatlicher Institutionen (= auf rechts-
staatlichem Wege) erlaubt sein. Und
Sterbehilfe darf es ausschliesslich als
passives Sterbenlassen (= nattrlicher
Tod) geben. '

Die Initianten wissen natlrlich, dass
die Initiative, im Klartext, keinerlei
Chance beim Volk hatte. Um die
Sache doch noch akzeptabel zu ma-
chen, wird sie hinter allgemeinen For-
meln versteckt, deren konkrete Trag-
weite die wenigsten durchschauen
kénnen. Eben das ist die Unredlich-
keit, die dieser Initiative anhaftet. Sie
ist ein Rickschritt im Gewand einer
scheinbar fortschrittlichen Rechts-
sprache.

All das wére nicht weiter empdrend,
wenn nicht zwei Klassen von Men-
schen die Zeche als Opfer zu zahlen
hatten: die Frauen, die nicht gebaren
moéchten, und die schwer Leidenden,
die im Grenzfall vielleicht nicht mehr
leben wollen. Wo nehmen die Initian-
ten denn das Recht her, im einen Fall
zum Gebéren, im andern zum Leben
zu zwingen? Im Hintergrund sitzt die
alte Unterdriickungs-Politik gegen die
Emanzipation der Frau und des Pa-
tienten. Wenn sie schon beischléft,
die Frau, und nicht aufpasst, soll sie
gefalligst auch gebdren. Wenn er
schon stirbt, der Patient, dann soll er
auch zu Ende leiden; denn Leben, Lei-
den und Tod kommen ja von Gott. So
einfach ist es — wenn man nicht der
Betroffene ist.

Das Initiativ-Komitee setzt sich Uubri-
gens zusammen aus 12 Mannern, die
bekanntlich auch sterben, aber nie
schwanger sind, und aus vier privile-
gierten Frauen, die vermutlich das
Gebaren hinter sich haben. Und wo ist
die Stimme der Betroffenen, die der
armen und geschundenen Frau, die
zwar an der nachsten Geburt nicht
stirbt, aber durch sie in der sozialen
Not gefangen bleibt, und wo die
Stimme derer, denen das physische
Leiden zu viel ist? Die Betroffenen
haben zu erleiden, was die Nicht-
Betroffenen ersinnen. Man kdnnte
von Demokratie auch eine andere
Vorstellung haben.

Der Schwangerschaftsabbruch und
die Euthanasie sind komplexe und
individuell nuancierte Probleme. Sie
sind mit drei Satzen nicht zu |6sen,
sondern allein mit einer Gesell-
schaftsordnung, in der die Gebéren-
den und die Geborenen nicht die
Benachteiligten sind und die Leiden-
den nicht die Vereinzelten. Solange
wir diese Ordnung nicht haben, be-
ginnt Humanitat konkret mit dem
Respekt vor dem Leidenden und sei-
nem Leidensdruck, und dieser Re-
spekt zeigt sich darin, dass man auf
die Autonomie und die Wirde des Lei-
denden setzt. Weil die Initiative
«Recht auf Leben» diese konkrete
Wiirde Ubergeht, ist sie nicht nur un-
klar und unredlich, sondern auch
inhuman.

Zwingli zwischen Erasmus und Luther

Uber den am Neujahrstag 1484 ge-
borenen Huldrych Zwingli ist anlass-
lich seines funfhundertsten Geburts-
tags viel geschrieben worden. We-
sentlich Neues ist dabei kaum zutage
gekommen. Dass er kein «Heros des
Liberalismus» war, als den ihn der
Kulturprotestantismus einst sehen
wollte, haben neuere Zwingliforscher
schon lange festgestellt. In seiner
Jugend hat er allerdings starke huma-
nistische Einflisse erfahren, was da-
mals einem liberalisierenden Bil-
dungserlebnis gleichkam. Nach-
haltigsten Eindruck machte ihm Eras-
mus von Rotterdam, der grosse huma-
nistische Philologe und christliche
Denker. Die an der Bergpredigt orien-
tierte «Philosophie Christi» des Eras-
mus bestarkte ihn in der anlagemas-
sigen Ausrichtung auf soziale Ethik
und in allerhand kirchenreformeri-
scher Tatigkeit, wie er sie schon als
Seelsorger in Glarus und Einsiedeln
ausibte. Zum Minsterpfarrer in Zu-
rich gewahlt, bekampfte er dann ins-
besondere den Solddienst und das
mit diesem verbundene Pensionen-
wesen (Zahlungen fremder Staaten
fur die Bewilligung zur Anwerbung von
Soldnern). Fraher hatte er als Feldpre-

diger der Eidgenossen in Oberitalien
nochzurSdéldnertreuegegeniberdem
kriegfiihrenden Papst ermahnt.

Héatte er in seinem theologischen
Denken die erasmianische Linie ein-
gehalten, so wére er nicht zum Kkir-
chenspaltenden Reformator gewor-
den. Erasmus und viele andere Huma-
nisten haben die rémische Kirche
scharf kritisiert, sind ihr aber treu ge-
blieben in der Meinung, die ihr anhaf-
tenden Gebresten kénnten geheilt
werden, ohne das Dogmengebdude
und die Hierarchie grundsatzlich in
Frage zu stellen. Das reformatorische
Kampfertum ist Zwinglinicht von Eras-
mus, sondern von Luther vorgelebt
worden. Er hat zwar die Reformation
in Zurich — mit Auswirkungen in der
Ubrigen Eidgenossenschaft und in
Oberdeutschland — unabhangig von
Luther durchgefihrt, jedoch angeregt
und ermutigt durch dessen heroi-
sches Beispiel. Als Theologe hat er mit
Luther das Schriftprinzip gemeinsam,
den Glauben an die alleinverbindliche
Offenbarung Gottes im Bibelwort, und
die daraus gefolgerte Verwerfung der
biblisch nicht eindeutig begrindbaren
kirchlichen Tradition, des hierarchi-
schen Aufbaus der Kirche und ihres



	Zur eidgenössischen Volksinitiative "Recht auf Leben" : "Unklar, unehrlich und inhuman"

